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§ 1 Einführung 

Wie verhalten sich die Rechtsordnungen verschiedener Staaten zueinander? Die-
se Fragestellung ist vor allem dem Internationalen Privatrecht vertraut, doch 
stellt sie sich nicht nur für das Privatrecht, sondern für die gesamte staatliche 
Rechtsordnung. Ihre praktische Bedeutung gewinnt diese Frage vor allem ange-
sichts zweier Entwicklungen. Z u m einen haben in den letzten Jahrzehnten die 
meisten Staaten weltweit ihre Grenzen für den internationalen Wirtschaftsver-
kehr weit geöffnet. Z u m anderen ist im gleichen Umfang die Bedeutung interna-
tionaler Organisationen als Schöpfer internationalen Rechts sprunghaft gestie-
gen. Zunehmend erkennt man daher (wieder) die Relativität des Staates als poli-
tische Erscheinungsform.1 Diese Erkenntnis führt fast zwangsläufig zur Frage 
nach der Relativierung staatlichen Rechts, einmal in seiner Funktion als Ord-
nungsfaktor, zum anderen in seinem Ausschließlichkeitsanspruch bezogen auf 
den Staat, der es hervorgebracht hat und in seiner Existenz garantiert.2 Doch 
geht es in dieser Arbeit nicht um die „vertikalen" Relativierungen staatlichen 
Rechts im Verhältnis zwischen den Staaten und internationalen Organisationen. 
Vielmehr wird dieser Frage im „horizontalen" Verhältnis zwischen den Staaten 
nachgegangen, die die völkerrechtlichen Vorgaben umsetzen und dabei vielfälti-
ges staatliches Recht schaffen, das auf grenzüberschreitende Wirkungen ange-
legt ist. Aber auch wo es an internationaler Koordinierung fehlt, reagieren viele 
Staaten auf den Abbau von Handelshemmnissen mit Vorschriften, die den Rege-
lungsanspruch innerstaatlichen Rechts auf internationale Sachverhalte ausdeh-
nen. In solchen Fällen treten oftmals internationale Regelungskollisionen ein, 
die auf unvollständiger internationaler Rechtsangleichung oder einseitigem Vor-
gehen einzelner Staaten beruhen und daher der rechtlichen Auflösung bedürfen. 
Innerstaatlich beantwortet dabei das Kollisionsrecht die Frage nach dem Ver-
hältnis der verschiedenen Rechtsordnungen. 

1 Di Fabio, Das Recht offener Staaten, S.2ff.; Hobe, Der offene Verfassungsstaat zwischen 
Souveränität und Interdependenz, S. 248 ff. Eine frühe, grundlegende Diagnose bietet v. Simson, 
Die Souveränität im rechtlichen Verständnis der Gegenwart, 1965, S. 186ff. 

2 Vgl. Tietje, Internationalisiertes Verwaltungshandeln, S. 174ff.: „Entterritorialisierung des 
Verwaltungsrechts ". 
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I. Der Begriff des Internationalen Verwaltungsrecbts 

Zur anschaulichen Beschreibung des öffentlichen Kollisionsrechts hat sich in 
Anlehnung an das Internationale Privatrecht der Begriff des Internationalen Ver-
waltungsrechts herausgebildet. Doch ist dieser Terminus bis heute vieldeutig ge-
blieben. Im Wesentlichen lassen sich drei verschiedene Verständnisse nachwei-
sen. Zunächst besteht eine Begriffstradition, die auf Lorenz von Stein zurück-
geht. Im 1866 erschienenen Teil2 seiner Verwaltungslehre entwickelt er die Idee 
des internationalen Verwaltungsrechts, das auf dem völkerrechtlichen Zusam-
menwirken der „selbstherrlichen" Staaten beruht.3 Diese Staaten schaffen unter-
einander ein selbständiges Recht, das, so v. Stein, seiner Form nach Vertrags-
recht, seinem Inhalt nach Verwaltungsrecht ist.4 Während v. Stein zunächst an 
das Gesandtschafts- und Konsulatswesen, Zollvereinbarungen und Ausliefe-
rungsverträge dachte, hat sich in der Nachfolge dieser Idee der Schwerpunkt vor 
allem hin zum Recht der internationalen Verwaltungsorganisationen verscho-
ben.5 Bis heute ist dieser Forschungsbereich seinem Gegenstand nach erheblich 
gewachsen.6 Sachlich gehören hierzu die Normierungen durch Einrichtungen 
wie die Weltgesundheitsorganisation, die Internationale Telekommunikations-
Union, den Weltpostverein und zahlreiche andere Spezialorganisationen der Ver-
einten Nationen. Ihre Aufgabengebiete liegen durchweg in denjenigen Bereichen 
des Rechts, das nach innerstaatlichem Verständnis zum Verwaltungsrecht zählt.7 

Dieses völkerrechtliche Fachrecht kann auch als sekundäres Recht der Interna-
tionalen Organisationen bezeichnet werden.8 

Ferner findet sich ein Begriffsverständnis, das das Internationale Verwaltungs-
recht mit dem Binnenrecht internationaler Organisationen identifiziert.9 Eine 
große Bedeutung kommt dem heute aber nicht mehr zu, vielmehr ist zumeist von 

3 v. Stein, Die Verwaltungslehre, Teil2, S .94ff . 
4 v. Stein, Die Verwaltungslehre, Teil 2, S .95 . 
5 Siehe z.B. G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, S. 262, 739; Menzel, DÖV 1969, 1 (2). Ver-

gleichbar auch die terminologische Diskussion im Internationalen Sozialversicherungsrecht: v. 
Maydell, DVB1. 1971, S .905 (906). 

6 In jüngster Zeit vor allem Tietje, Internationalisiertes Verwaltungshandeln, 2001 . Eine aus-
führliche Darstellung der Rezeptionsgeschichte v. Steins findet sich aaO, S. 67ff. 

7 Siehe Tietje, Internationalisiertes Verwaltungshandeln, S. 288ff . 
8 Epping, in: Ipsen, Völkerrecht, § 31 Rn.45 ; Seidl-Hohenveldern/Loibl, Das Recht der In-

ternationalen Organisationen, Rn. 1502. 
9 In jüngster Zeit siehe Amerasinghe, International and Comparative Law Quarterly 45 

(1996), S .773ff . Vgl. ferner Steindorff, Verwaltungsrecht, Internationales, in: Strupp/Schlo-
chauer, Wörterbuch des Völkerrechts, Bd. 3, S .581 ; Vogel, Administrative Law, International 
Aspects, in: Bernhardt, EPIL, Bd.I, S .22 (23). 
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internem Recht 1 0 oder Eigenverwaltungsrecht1 1 die Rede, und gerade für das 
Personalwesen besteht ein ausdrücklich so bezeichnetes Beamtenrecht. 1 2 

Die dritte, kollisionsrechtliche Traditionslinie zum Begriff des Internationalen 
Verwaltungsrechts geht auf Karl Neumeyer zurück, der in seinem vierbändigen, 
gleichnamigen Werk ( 1 9 1 0 - 1 9 3 6 ) den Versuch unternahm, das „Grenzrecht" 
des nationalen Verwaltungsrechts zu sammeln und zu systematisieren. Seiner 
Terminologie (aber auch den inhaltlichen Ergebnissen) folgt bis heute der über-
wiegende Teil des IPR-Schrifttums 1 3 und ein großer Teil der öffentlich-rechtli-
chen und völkerrechtlichen Literatur.1 4 

Aufgrund der sprachlichen Parallele zum Internationalen Privatrecht liegt an 
sich ein Begriffsverständnis besonders nahe, das das Internationale Verwaltungs-
recht als ein dem materiellen Recht vorgelagertes Verweisungsrecht auffasst. Um 
jedoch alle terminologischen Zweifel auszuschließen, die sich aufgrund der his-
torisch entstandenen, abweichenden Begriffsinhalte ergeben können, wird in 
dieser Arbeit anstelle des Begriffs Internationales Verwaltungsrecht der Begriff 
öffentliches Kollisionsrecht verwendet. Er macht deutlich, dass die Rechtsord-
nungen verschiedener Staaten mit ihren Anforderungen an den Bürger regelrecht 
aufeinanderprallen können. 1 5 Doch geht es nicht nur um die möglichen Rege-
lungswidersprüche zwischen Staaten, denen sich der einzelne Bürger ausgesetzt 
sehen mag. Es geht generell um die verschiedenen, oftmals gegensätzlichen Rege-
lungsansprüche, die die Staaten kraft ihrer Hoheitsgewalt behaupten und die 
heftige politische, nur z.T. völkerrechtlich gezähmte Konflikte auslösen. 

Demgegenüber finden sich bis in die Gegenwart Leugner eines internationalen 
öffentlichen Kollisionsrechts1 6 oder Skeptiker, die seine Notwendigkeit bestrei-

10 Seidl-Hohenveldern/Loibl, Das Recht der Internationalen Organisationen, Rn. 1505. 
11 v. Danwitz, Verwaltungsrechtliches System und Europäische Integration, S.21, 228f.; 

Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, S. 3 85 f. 
12 Siehe zur EU Steinte, in: Streinz, EUV/EGV, Art. 283 EGV Rn. 1 ff. Vgl. allgemein aus völ-

kerrechtlicher Sicht Epping, in: Ipsen, Völkerrecht, §31 Rn.33. 
13 Siehe auswahlartig v. Bar/Mankowski, Internationales Privatrecht, Bd.I, §4 Rn.61; Ei-

chenhofer, in: FS Jahr, S.435 (452); Gamillscheg, Internationales Arbeitsrecht, S.9; v. Hoff-
mann, Internationales Privatrecht, § 1 Rn. 131; Siehr, RabelsZ 52 (1988), S.41 (74f.); Sonnen-
berger, in: Münchener Kommentar zum BGB, Bd. 10, Einl. IPR, Rn. 355 ff. 

14 Z.B. Achterberg, Allgemeines Verwaltungsrecht, §1 Rn. 96, S.36; Beyerlin, AVR 27 
(1989), S.286 (323); Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht, Bd.I/1, S.33; Geiger, Grundge-
setz und Völkerrecht, S. 3 f.; Hoffmann, Internationales Verwaltungsrecht, in: v. Münch (Hrsg.), 
Besonderes Verwaltungsrecht, 7. Aufl., S. 851 (859); Kotzur, Grenznachbarschaftliche Zusam-
menarbeit in Europa, S.286; Linke, Europäisches Internationales Verwaltungsrecht, S.23f.; 
Michaels, Anerkennungspflichten im Wirtschaftsverwaltungsrecht der Europäischen Gemein-
schaft und der Bundesrepulik Deutschland, S. 30 ff.; Meng, Extraterritoriale Jurisdiktion im öf-
fentlichen Wirtschaftsrecht, S.696f.; Vitzthum, in: ders., Völkerrecht, 1. Abschn Rn.37. 

15 Im IPR findet dies keinen Widerhall, siehe Neuhaus, Die Grundbegriffe des öffentlichen 
Kollisionsrechts, S.6. 

16 Matscher, in: FS Beitzke, S.641; Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht Bd.I, 9.Aufl., §27 IV, 
S. 149. 
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ten.17 Vor allem wird geltend gemacht, dass der Erkenntnisgegenstand dieses 
Rechtsgebiet inhomogen und daher nicht systematisierungsfähig sei.18 Wer nur 
auf das besondere Verwaltungsrecht mit seinen höchst heterogenen Regelungsbe-
reichen blickt, muss scheinbar zustimmen. Etwa das Internationale Steuerrecht 
und das Internationale Sozialversicherungsrecht, daneben das Internationale 
Enteignungsrecht und das Internationale Kartellrecht, existieren als allgemein 
anerkannte Disziplinen, doch fehlt es ihnen an den verbindenden Gemeinsamkei-
ten. Auch ein überwölbendes Internationales Öffentliches Recht wird mehr pos-
tuliert,19 als dass seine Grundlinien wirklich sichtbar sind.20 In dieser Unter-
suchung geht es um die dem besonderen Verwaltungsrecht vorausliegenden 
gemeinsamen Fragen, den allgemeinen Teil des Verwaltungsrechts in kollisions-
rechtlicher Hinsicht. Systembildung ist im allgemeinen Verwaltungsrecht zwar 
ein nie abgeschlossenes Wagnis, das wechselnden Anforderungen durch neue 
Rechtsentwicklungen unterliegt, sie ist aber ebenso zu jeder Zeit eine ordnungs-
stiftende Notwendigkeit. Sie stellt sich im materiellen öffentlichen Recht ebenso 
wie im zugehörigen Kollisionsrecht. Darum gilt der Satz „Öffentliches Kollisi-
onsrecht tut Not", wie ihn unlängst Manfred Zuleeg programmatisch formuliert 
hat.21 

Gegen ein eigenständiges öffentliches Kollisionsrecht wird zwar vielfach ein-
gewendet, die deutsche Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem 
Recht sei international nicht gängig, vor allem nicht im angelsächsischen Rechts-
kreis,22 so dass es schon aus diesem Grund kein eigenes öffentliches Kollisions-
recht geben müsse. Das trifft aber schon lange nicht mehr zu,23 da „administrati-
ve law" als eigenständige Kategorie für das Recht der Verwaltung auch in diesem 
Rechtskreis fest verwurzelt ist.24 Sprachlich mag der Unterschied nicht immer 
zum Ausdruck kommen, doch wird im kollisionsrechtlichen Zusammenhang die 

17 Z.B. Baldus, Transnationales Polizeirecht, S.47ff. , 237ff. 
18 Matscher, in: FS Beitzke, S.641. Ähnlich auch Sonnenberger, in: Münchener Kommentar 

zum BGB, Bd. 10, Einl. IPR, Rn.356; Wiethölter, DVB1. 1967, S.465 (466): „Ein Kollisions-
recht aus einem Guss mit sauberen Prinzipien, klaren Interessenlinien und nur wenigen beherr-
schenden Standardanknüpfungen ist unmöglich oder unbrauchbar." 

19 Siehe v. Bar/Mankowski, Internationales Privatrecht, Bd.I, § 4 Rn.54ff.; Kegel/Schurig, 
Internationales Privatrecht, S. 1090 ff. 

2 0 So auch die Bewertung von Schurig, Kollisionsnorm und Sachrecht, S.138. 
21 Zuleeg, in: FS Maurer, S. 1067. Der Blick dieses Beitrags richtete sich allerdings nicht auf 

die Abgrenzung zwischen den Rechtsordnungen verschiedener Staaten. Ähnlich nunmehr Ves-
ting, W D S t R L 63 (2004), S.41 (66). 

2 2 Siehe z.B. v. Bar/Mankowski, Internationales Privatrecht, Bd.I, §4 Rn.54; Battis, Allge-
meines Verwaltungsrecht, S. 5; Jayme, Internationales Privatrecht und Völkerrecht, S. 35; Joer-
ges, Zum Funktionswandel des Kollisionsrechts, S.21. 

23 Mann, Öffentlich-rechtliche Ansprüche im internationalen Rechtsverkehr, in: ders., Bei-
träge zum Internationalen Privatrecht, S.201 (209). 

2 4 Hinzuweisen ist auswahlartig auf Cann, Administrative law, Thousand Oaks, 3. Aufl. 
2002; Breyer, Administrative law and regulatory policy, New York, 5. Aufl. 2002; Mashaw, 
Administrative law, St. Paul, 2003; Wade/Forsyth, Administrative Law, Oxford, 9. Aufl. 2004. 
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Unterscheidung zwischen „tort" und „contract" auf der einen Seite, „regulatory 
law" auf der anderen Seite streng getroffen.25 Daraus resultiert die auch in den 
USA erhobene Forderung nach einem Kollisionsrecht für das öffentliche 
Recht.26 Zwar mag die Abgrenzung zwischen den beiden Rechtsbereichen in je-
der Rechtsordnung unterschiedlich ausfallen,27 doch ändert dies nichts an dem 
Bedürfnis nach einem öffentlichen Kollisionsrecht, das zunächst einmal aus in-
ländischer Sicht konstruiert werden muss. 

Klaus Vogel schließlich hat in seiner Habilitationsschrift „Der räumliche An-
wendungsbereich der Verwaltungsrechtsnorm" kategorisch die Möglichkeit ei-
nes öffentlichen Kollisionsrechts ausgeschlossen. Das öffentliche Recht und der 
Staat sind für ihn identisch, so dass eine „Metarechtsordnung", die dem Staat 
vorschreibe, ein anderes öffentliches Recht als das eigene anzuwenden, rechts-
theoretisch undenkbar sei.28 Interessanterweise hat er aber keine verfassungs-
rechtlichen Hindernisse gesehen, auch fremdes Recht zur Anwendung zu brin-
gen, ohne diesen Ansatz jedoch fortzuentwickeln.29 Diese Notwendigkeit be-
steht heute. Sie gründet sich nicht in einer Fixierung auf die Frage, ob deutsche 
Behörden fremdes öffentliches Recht vollziehen dürften oder müssten, wenn-
gleich die Anwendung fremden Rechts in Form der Anerkennung ausländischer 
Verwaltungsakte und seit geraumer Zeit in Gestalt des transnationalen Verwal-
tungsakts immer mehr in den Blick rückt. Gerade die europäische Integration 
hat hier lebhafte Fortentwicklungen des öffentlichen Rechts mit sich gebracht, 
die nicht anders als kollisionsrechtlich zu behandeln sind. Als wohl eklatantester 
Beispielsfall ist zu nennen, dass heute Behörden anderer Mitgliedstaaten im In-
land ihr Verwaltungsrecht vollziehen wie auch deutsche Behörden im Ausland 
deutsches Verwaltungsrecht anwenden. Diese Entwicklung betrifft das Polizei-
recht, vor allem aber das Banken- und Versicherungsaufsichtsrecht. Tatsächlich 
sind die damit verbundenen Phänomene wesentlich älter: So tauchen im Rahmen 
der Stationierung fremder Truppen ähnliche Fragen auf, ebenso bei vorgescho-
benen Grenzabfertigungsstellen auf fremdem Territorium oder sogar im Konsu-
latswesen. Alle diese Beispiele zeigen, dass es auf dem Hoheitsgebiet eines Staates 
zur Anwendung verschiedener öffentlicher Rechte kommen kann. Damit gehen 
zum Teil auch Regelungskonflikte einher, die der normativen Auflösung bedür-
fen. Apriorische Behauptungen von der Natur des öffentlichen Rechts tragen 

2 5 Siehe Dodge, Harvard International Law Journal 39 (1998), S. 101 (109) mwN; Lowen-
feld, RdC 163 (1979, II), S.311 (322f.); Trachtman, Vanderbilt Journal of Transnational Law, 
1994, S. 975 (997f.). 

26 Trachtman, Vanderbilt Journal of Transnational Law, 1994, S.975 (998). 
27 Sonnenberger, in: Münchener Kommentar zum BGB, Bd. 10, Einl. IPR, Rn.38. 
28 Vogel, Der räumliche Anwendungsbereich der Verwaltungsrechtsnorm, S.237, 298 ff. 

Hiergegen Schurig, Kollisionsnorm und Sachrecht, S. 146 ff. 
29 Vogel, Der räumliche Anwendungsbereich der Verwaltungsrechtsnorm, S.238. Er bezieht 

sich dort auf die „rechtslogische" Möglichkeit, zweiseitige Kollisionsnormen im öffentlichen 
Recht zu entwickeln. 
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hier nicht zur Problemlösung bei, sondern allein Abgrenzungsregeln, die je nach 
Sachverhalt das anwendbare Recht und die international zuständige Behörde 
festlegen. Ein weiterer Aspekt des öffentlichen Kollisionsrechts betrifft die Nor-
men, die sich ausdrücklich einen internationalen Anwendungsbereich beilegen. 
Unter dem Aspekt des völkerrechtlichen Nichteinmischungsverbots stellt sich 
hier die Frage, ob auf innerstaatlicher Ebene eine kollisionsrechtliche Lösung ge-
eignet oder sogar erforderlich ist, um den Konflikt mit anderen Rechtsordnun-
gen abzumildern oder zu verhindern. 

Bei allen diesen Fragen geht es also um das Verhältnis der inländischen Rechts-
ordnung, genauer gesagt, einer inländischen Teilrechtsordnung, dem öffentli-
chen Recht , zu den Rechtsordnungen anderer Staaten. Fundamental beruht die-
ses Verhältnis auf dem Verhältnis der Staaten zueinander, so dass es im öffentli-
chen Kollisionsrecht stets um die Frage geht, wie ein Staat seine Beziehungen zu 
anderen Staaten ordnet. Das Völkerrecht, insbesondere das Völkergewohnheits-
recht, gibt hierauf nur einige wenige, zudem sehr allgemein gehaltene Antwor-
ten. Damit obliegt es in erster Linie der innerstaatlichen Rechtsordnung, selbst 
zu beantworten, in welches Verhältnis sie sich zu ausländischen Rechtsordnun-
gen setzt. Zuständig für diese Aufgabe ist der parlamentarische Gesetzgeber, 
doch handelt es sich nicht einfach um die Schaffung eines rein technisch zu se-
henden Kollisionsrechts, sondern um die Mitgestaltung der zwischenstaatlichen 
Ordnung. Kollisionsrecht wirkt dabei zumeist souveränitätsschonender als die 
Methode der Rechtsangleichung. Es beruht auf der Vorstellung, die auch dem 
herkömmlichen Völkerrecht zugrunde liegt, dass die Staaten einander in recht-
licher Gleichordnung begegnen und ihre Rechtsverhältnisse im respektvollen 
Umgang miteinander begründen und in Rücksichtnahme ausüben. Diese Vor-
stellung mag zu allen Zeiten mehr Ideal als Wirklichkeit gewesen sein, doch ent-
spricht sie gerade angesichts der erheblichen faktischen Unterschiede zwischen 
den Staaten weltweit den Kategorien, die ein Recht erfüllen muss, das sich als ein 
Instrument des Interessenausgleichs, der gegenseitigen Mäßigung und der Frie-
denssicherung versteht. 

II. Entwicklung eines Kollisionsrechts oder internationale 
Rechtsvereinheitlichung? 

Unvermeidbar ist die Frage, ob ein öffentliches Kollisionsrecht überhaupt eine 
Entwicklungsperspektive hat oder ob es nicht, gegenüber dem Internationalen 
Privatrecht, als (zu) späte Geburt anzusehen ist, deren Entwicklungschancen nur 
gering sind. Drängend wirkt, dass gerade im Bereich der Europäischen Union 
über das Instrument der Rechtsangleichung oder sogar Totalharmonisierung die 
Notwendigkeit eines Kollisionsrechts schlicht entfällt, weil inhaltlich einheitli-
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che Rechtsordnungen keines Kollisionsrechts bedürfen. 3 0 Ist dieser Ansatz nicht 
auch leistungsfähiger gegenüber dem undurchsichtigen und komplizierten Kolli-
sionsrecht? Selbst auf völkerrechtlicher Ebene schreitet die Rechtsangleichung 
voran, zieht man - hier berühren sich plötzlich die unterschiedlichen Begriffsver-
ständnisse des Internationalen Verwaltungsrechts - die Rechtssetzungsaktivitä-
ten von internationalen Fachorganisationen heran, die einen immer stärkeren 
Einfluss auf die Gestalt des nationalen Verwaltungsrechts nehmen. Also Rechts-
vereinheitlichung statt Kollisionsrecht? Diese Schlussfolgerung greift zu kurz. 
Unbestreitbar sind zwar die Vorteile der Rechtsvereinheitlichung. Sie erleichtern 
durch die Schaffung gemeinsamer Standards den internationalen Wirtschafts-
verkehr, indem sie die aufgrund der bloßen Unterschiedlichkeit nationaler 
Rechtsordnungen bestehenden Hindernisse beseitigen.3 1 Dadurch entsteht 
Rechtssicherheit über das anwendbare Recht und Wettbewerbsgleichheit zwi-
schen den international tätigen Unternehmen. Dafür reduziert die Rechtsverein-
heitlichung zwangsläufig die Chancen eines internationalen Systemwettbe-
werbs. 3 2 Die einseitige Beachtung der Vorzüge von Rechtsvereinheitlichung für 
den internationalen Wirtschaftsverkehr blendet auch aus, dass jeder einzelne 
Staat einer Gesamtverantwortung gegenüber den seiner Herrschaft unterworfe-
nen Personen unterliegt, die zur Beachtung auch anderer öffentlicher Interessen 
als nur der wirtschaftlichen zwingt. Nun ließe sich entgegnen, dass die Verfol-
gung genuin öffentlicher Aufgaben, z.B. der öffentlichen Sicherheit wie im Poli-
zeirecht, ebenfalls durch eine internationale Rechtsvereinheitlichung erleichtert 
wird. Das beste Beispiel liefert das Schengener Durchführungsübereinkommen 
(SDU), das für bestimmte grenzüberschreitende Aufgaben der Polizei einheitli-
che Standards schafft und damit erst eine internationale Arbeitsteilung möglich 
macht. Es bleiben jedoch Bedenken, die an vier Gesichtspunkte anknüpfen. Der 
erste liegt darin begründet, dass alle bisherigen Rechtsangleichungen auf inter-
nationaler, z.T. selbst auf europäischer Ebene, punktuell geblieben sind und ei-
nen Rechtsbereich nur in Ausschnitten erfassen.3 3 Das betrifft meist die rein 
grenzüberschreitenden Aspekte eines Sachverhalts, selten aber die Binnenaspek-
te oder gar die Gesamtheit der Grundfragen eines Regelungsfeldes.3 4 Diese Be-

30 In diese Richtung gehört die Einschätzung von Achterberg, Allgemeines Verwaltungs-
recht, § 1 Rn.97, S.37, internationales Verwaltungsrecht sei „vergehendes Recht". 

31 Genannt seien aus dem umfangreichen Schrifttum im IPR beispielhaft Kronke, RdC 286 
(2000), S. 245 (375); Kropholler, Internationales Privatrecht, S. 96; Neuhaus, Die Grundbegrif-
fe des Internationalen Privatrechts, S. 10; Zweigert/Drobnig, RabelsZ 29 (1963), S. 146 (148). 

32 Dreher, JZ 1999, S. 105 (110f.); Kronke, RdC 286 (2000), S.245 (375f.); Neuhaus, Die 
Grundbegriffe des Internationalen Privatrechts, S.18ff. 

33 Das gilt erst recht für die richterrechtliche „Rechtsangleichung" durch den EuGH, siehe v. 
Danwitz, Systemgedanken eines Rechts der Verwaltungskooperation, in: Schmidt-Aßmann/ 
Hoffmann-Riem, Strukturen des Europäischen Verwaltungsrechts, S. 171 (178). 

34 Kronke, RdC 286 (2000), S.245 (375). Vgl. auch Zweigert/Drobnig, RabelsZ 29 (1965), 
S. 146 (150). 
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schränkung ist politisch nicht anders gewollt und hilft zugleich, die meist schwie-
rige Harmonisierungsaufgabe durch Konzentration auf einige Streitfragen zu er-
füllen. Doch bleibt auf staatlicher Ebene die oft nicht weniger komplizierte Auf-
gabe, diese punktuellen Lösungen mit dem nicht angeglichenen nationalen Recht 
zu verknüpfen und es angemessen in das nationale Gesamtrechtssystem einzu-
binden,35 wozu oftmals kollisionsrechtliche Lösungen gehören.36 So wendet eine 
nationale Polizeibehörde im Rahmen des SDU weiterhin ihr nationales Verfah-
rensrecht an und muss Lücken des SDÜ grundsätzlich unter Rückgriff auf das ei-
gene nationale Recht schließen. Dieses Beispiel ließe sich beliebig auf andere 
Rechtsbereiche übertragen und zeigt nur, dass kollisionsrechtliche Schauplätze 
auch aufgrund einer weitgehenden Rechtsangleichung zumeist nicht endgültig 
aufgelöst werden. Nur wenn beispielsweise der europäische Sekundärrechtsge-
setzgeber in systematischer Weise für ein gesamtes Rechtsgebiet rechtsvereinheit-
lichend tätig wird, meist durch das Instrument der Verordnung, erlischt zugleich 
der kollisionsrechtliche Regelungsbedarf.37 Zweitens steht, das ist jedenfalls in 
Deutschland geltendes Recht, hinter dem einfachen Gesetzesrecht, ebenso aber 
auch hinter jedem völkerrechtlichen Vertrag, der eine Rechtsangleichung be-
wirkt, der Vorbehalt der Vereinbarkeit mit Verfassungsrecht. Das bedeutet nicht 
nur die Notwendigkeit einer formalen Übereinstimmung. Vielmehr geht es da-
rum, dass dem Grundgesetz Wertentscheidungen zugrundeliegen, die auch den 
Zielen völkerrechtlicher Rechtsangleichung vorgehen können. Gemindert ist 
dieser Maßstab freilich über Art. 23 Abs. 1 GG gegenüber europäischem Sekun-
därrecht, doch bleibt auch hier ein letzter, in seinen Umrissen freilich erst im 
Konfliktfall klärbarer Vorbehalt. Drittens würde, gelinde gesagt, das autonome 
Gestaltungsinteresse souveräner Staaten unterschätzt, wollte man ihnen die Re-
gelungszuständigkeit für einen Großteil des öffentlichen Rechts entziehen und 
zum Zwecke der Harmonisierung auf internationale Einrichtungen übertragen. 
In der Realität regeln auch heute noch die Staaten den überwiegenden Teil ihres 
Rechts autonom, sieht man wiederum vom Sonderfall der Europäischen Union 
ab. Viertens schließlich wäre es eine Illusion zu glauben, internationale Organi-
sationen könnten die Aufgabe einer Harmonisierung staatlichen Rechts ohne 
größere institutionelle und organisatorische Anstrengungen bewältigen. Dass 
die meisten internationalen Fachorganisationen jeweils nur einen schmalen 
Sachbereich abdecken, schmal verglichen mit der Aufgabenfülle des Staates, liegt 

35 Z u r Kritik am Pointiiiismus internationaler und europarechtlicher Rechtsangleichung sie-
he Götz, EuR 1986, S.29 (38); Mertens, RabelsZ 56 (1992), S .219 (221); Taupitz, J Z 1993, 
S .533 (535) m w N . 

3 6 Vgl. v. Bar/Mankowski, Internationales Privatrecht, § 2 Rn .55 f . ; Kropholler, Internatio-
nales Privatrecht, S .96f . 

3 7 Dies tr iff t auf eine zunehmende Zahl von Rechtsgebieten zu: Eines der älteren Beispiele ist 
der Zol lkodex, V O (EWG) Nr. Nr. 2913/1992, ABl. 1992 Nr. L 302, S. 1. Aus jüngerer Zeit et-
wa die sog. Lebensmittelrecht BasisVO (EG) Nr. 178/2002, ABl. 2002 Nr. L 31, S. 1. 
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nicht nur in der Notwendigkeit einer Spezialisierung begründet, sondern auch 
darin, dass die politischen und rechtlichen Schwierigkeiten internationaler Har-
monisierung groß und Erfolge oft nur in langen Jahren mühsamer und konzen-
trierter Detailarbeit zu erreichen sind.38 Das zeigt, dass auch internationale Or-
ganisationen in ihren Rechtssetzungsprozessen nicht zwangsläufig zügiger arbei-
ten können als herkömmliche staatliche Gesetzgeber. Es entspricht daher einer 
realistischen Betrachtung, wenn man auch künftig von einer Aufgabenteilung 
zwischen internationalen Fachorganisationen und autonomer staatlicher Ge-
setzgebung ausgeht. Nur als rechtspolitisches Ideal ist dabei zu formulieren, dass 
die Wahl zwischen materieller Rechtsangleichung und kollisionsrechtlichen Lö-
sungen davon abhängig gemacht wird, welche Methode für den jeweiligen Rege-
lungsbereich angemessener ist.39 

III. Unpolitisches Kollisionsrecht? 

Das Internationale Privatrecht hat unter dem Einfluss v. Savignys eine Entpoliti-
sierung des Kollisionsrechts herbeigeführt, die Souveränitätskonflikte ausgeson-
dert und damit erst rechtliche Stabilität bei der Beurteilung internationaler Sach-
verhalte ermöglicht.40 Eine vergleichbare Entwicklung ist für das öffentliche 
Kollisionsrecht jedoch künftig kaum zu erwarten. Ein öffentliches Kollisions-
recht wird, soweit dies überhaupt realistisch prognostizierbar ist, kein öffentli-
ches Recht jenseits des Staates begründen.41 Zwar bestehen bereits heute weite 
Bereiche zwischenbehördlicher, internationaler Zusammenarbeit, die fern von 
politischen Streitigkeiten erfolgreich betrieben werden. Einem öffentlichen Kol-
lisionsrecht, soll es diesen Namen verdienen, wird es zweifelsohne auch oblie-
gen, durch die klare Abgrenzung von staatlichen Hoheitsbereichen Souveräni-
tätskonflikte zu vermindern. Doch wäre es ein wirklichkeitsfremder Idealismus, 
wollte man übersehen, dass dem öffentlichen Recht stets auch ein Interesse an 
der einseitigen Gestaltung von Lebensverhältnissen innewohnt. Die vornehmste 
Aufgabe des öffentlichen Kollisionsrechts wird in solchen Fällen darin bestehen, 
eine Mäßigung herbeizuführen und einen Ausgleich der gegenläufigen staatli-
chen Interessen zu bewirken. Ein internationaler Entscheidungseinklang, wie er 
als (unerreichtes) Ideal dem Internationalen Privatrecht zugrunde liegt, lässt sich 

3 8 Zur Kritik an der „Expertokratie" solcher Gremien und der Komplexität des von ihnen 
gesetzten Rechts Mertens, RabelsZ 56 (1992), S .219 (220ff.). 

3 9 Siehe zu solchen Überlegungen für das Kapitalmarktrecht Kronke, RdC 286 (2000), 
S.245 (376ff.); ferner Taupitz, J Z 1993, S.533 (538f.). 

4 0 Möglich wurde dies durch die Lehre von der Maßgeblichkeit der Rechtsverhältnisse an-
stelle des Statuts, siehe Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, Bd.VIII, S.28, 108, 
118. Zur Entpolitisierung des IPR siehe Joerges, Zum Funktionswandel des Kollisionsrechts, 
S. 9; Sonnenberger, in: Münchener Kommentar zum BGB, Bd. 10, Einl. IPR, Rn. 13. 

41 So aber die Hoffnungen von Vesting, W D S t R L 63 (2004), S.41 (66). 
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dagegen nur in Ausnahmefällen erreichen. Dahinter steht die Vorstellung, dass 
die Entscheidung eines Falles unabhängig von dem Staat, in dem das Urteil ge-
sprochen wird, überall auf der Grundlage des gleichen Rechts getroffen wird und 
entsprechend international zum gleichen Ergebnis führt.4 2 Diese Entscheidungs-
harmonie setzt u.a. ein vereinheitlichtes öffentliches Kollisionsrecht voraus,4 3 

für das zwar ein wohlverstandenes staatliches Eigeninteresse bestehen sollte, das 
als vorrangiges Postulat aber nicht der Autonomie und Unterschiedlichkeit 
staatlicher Interessen gerecht wird. Vor allem beruht diese Vorstellung aber auf 
einer exklusiven Zuständigkeitsverteilung zwischen den Staaten, die den Bedürf-
nissen einseitiger staatlicher Regulierung, auch unter Inkaufnahme konkurrie-
render Zuständigkeiten, widerspricht. 

IV. Staat und Verfassung unter den Bedingungen 
der Globalisierung 

Die vorhergehenden Überlegungen trafen nur die faktische Seite der Erwartun-
gen an die Leistungsfähigkeit eines öffentlichen Kollisionsrechts gegenüber den 
Vorzügen und Nachteilen internationaler Rechtsangleichung. Doch geht die ein-
gangs gestellte Frage viel tiefer: Wie stellt sich die inländische Rechtsordnung zu 
den Rechtsordnungen fremder Staaten und wie definiert sich der Staat Bundesre-
publik Deutschland gegenüber den anderen Staaten der Weltgemeinschaft?44 

Die existenzielle Frage ist in der Verfassungsentwicklung der Bundesrepublik 
Deutschland sehr frühzeitig mit dem Hinweis auf die offene Staatlichkeit des 
Grundgesetzes beantwortet worden.4 5 Interessanterweise hat diese Formel keine 
eindeutigen Auswirkungen auf das Verhältnis Völkerrecht/innerstaatliches 
Recht gehabt, das nach wie vor allein im Lichte der konkreten Verfassungsbe-
stimmungen der Art. 25 und 59 Abs. 2 GG sowie der einschlägigen Theorien 
zum Dualismus und Monismus beantwortet wird.4 6 Gravierend waren die Fol-
gen dagegen aufgrund der europäischen Integration, wo die Debatte zum Ver-
hältnis innerstaatliches Recht/Europarecht bzw. Staat gegenüber Europäischer 
Union mittlerweile Bibliotheken füllen. Vergleichbar wenig wissenschaftliche 

4 2 Vgl . Joerges , Zum Funktionswandel des Kollisionsrechts, S. 7; Kropboller, Internationales 
Privatrecht, S. 36ff.; Neuhaus, Die Grundbegriffe des Internationalen Privatrechts, S.49ff . Von 
einem Ordnungsinteresse sprechen Kegel/Schurig, Internationales Privatrecht, S. 140. 

4 3 Vgl. zum IPR Kegel/Schurig, Internationales Privatrecht, S. 140. 
4 4 Im IPR wird die Frage nach Staat und Nation dagegen primär unter dem Gesichtspunkt 

der Staatsangehörigkeit thematisiert, vgl. ]ayme, Internationales Privatrecht und Völkerrecht, 
S .76ff . 

4 5 Dazu die nach wie vor grundlegende Arbeit von Klaus Vogel, Die Verfassungsentschei-
dung des Grundgesetzes für eine internationale Zusammenarbeit, 1964. 

4 6 Zu den Grenzen der Völkerrechtsfreundlichkeit des GG nunmehr BVerfG, NJW S. 3407 
(3408) - innerstaatliche Bindungswirkung von Entscheidungen des EGMR. 
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